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1. Anlass und Einführung 

Die Ortsgemeinde Fachbach plant für den westlichen Bereich des Siedlungskörpers die 

Aufstellung eines Bebauungsplans zur Herstellung einer geregelten, städtebaulichen Ord-

nung unter Anbetracht bevorstehender Neubebauungen im Gebiet.  

 

Das Plangebiet erstreckt sich im westlichen Bereich der Ortsgemeinde Fachbach zwischen 

Sommerstraße, Koblenzer Straße und dem Hungerbachweg auf einer Fläche von ca. 

2,8 ha. Es befindet sich im Innenbereich des Siedlungsgebietes auf überwiegend bereits 

bebauten Flächen. Es finden sich Gebäude und deren Nebenanlagen, sowie zugehörige 

Gärten und Stellplätze im Plangebiet. Vereinzelt liegen auch (öffentliche) Grünflächen mit 

Strauch- und Baumbeständen vor. 

 

 

 
Abb. 1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (gelb), unmaßstäblich 
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Abb. 2: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (gelb umrandet) im Luftbild, unmaßstäblich 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Nassau, Flächen innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches von Bebauungsplänen bzw. Flächen der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile sind allerdings nicht Bestandteil des Naturparks.1 

 

Weiterhin liegt das Plangebiet innerhalb eines gentechnikfreien Gebietes nach § 19 

LNatSchG. Demnach sind „[…] in einem Streifen von 3.000 Metern Breite um solche 

Schutzgebiete die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen und der Anbau 

von gentechnisch veränderten Pflanzen verboten“.  

 

Im Norden grenzt die Fläche an das Vogelschutzgebiet „Lahnhänge“, die Entfernung zum 

Geltungsbereich beträgt weniger als 50 m. Das Schutzgebiet wird wie folgt charakteri-

siert:  

 

„Die meist südexponierten, felsreichen Hänge der Lahn sind vorwiegend mit Eichenwäl-

dern verschiedener Nutzungsformen bestockt. Wertgebende Arten sind Haselhuhn und 

Mittelspecht. Das Gebiet gehört zu den fünf wichtigsten in Rheinland-Pfalz.“2 

Südwestlich befindet sich in etwa 200 m Entfernung das Naturschutzgebiet „Nieverner 

Wehr“:  

 

„Schutzzweck ist die Erhaltung des Feuchtgebiets mit seinen Wasserflächen, seinen Flach-

wasserzonen und Feuchtländereien als Lebensraum in ihrem Bestande bedrohter Tierarten, 

insbesondere seltener Vogelarten aus wissenschaftlichen Gründen.“ 3 

 

Biotopkartierte Flächen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine biotopkartierten Bereiche.  

 

Jedoch sind die Lahnhänge nördlich der Bestandsbebauung der Sommerstraße als Biotop-

komplex „Trockene Wald- und Gebüschstadien bei Fachbach“ kartiert und in direkter Nähe 

des Plangebietes wird der Komplex aus den schutzwürdigen Biotoptypen BB9, Gebüsche 

mittlerer Standorte (verbuschte Wein- und Obstbauterrassen nördlich Fachbach) und AB0, 

Eichenwald (Terrassierter Eichenwald nördlich Nievern) gebildet. 

 

Planung vernetzter Biotopsysteme/Biotopverbund 

Das Plangebiet ist als Siedlungsfläche dargestellt. Südlich befindet sich in geringer Entfer-

nung die Lahn, für welche das Ziel der Entwicklung dargestellt wird. Nördlich der beste-

henden Siedlung befinden sich verbuschte Weinbergsbrachen, ebenfalls mit dem Ziel der 

Entwicklung, westlich an diese grenzen Trockenwälder an. Durch die Lage innerhalb des 

bestehenden Siedlungsgebietes steht das Vorhaben der Planung vernetzter Biotopsysteme 

nicht entgegen. Die Lahn und deren Uferbereiche gelten als Gewässer-Verbindungsflächen 

 
1 Landesverordnung über den „Naturpark Nassau“ vom 30. Oktober 1979 

2 Steckbrief zum Vogelschutzgebiet Lahnhänge, https://natura2000.rlp.de/n2000-sb-bwp/steckbrief_ge-

biete.php?sbg_pk=VSG5611-401, abgerufen am: 22.02.2024 
3 Rechtsverordnung zum Naturschutzgebiet „Nieverner Wehr“, Rhein-Lahn-Kreis 1980 
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für den landesweiten Biotopverbund, nach Norden hin schließen sich entlang der Lahn-

hänge Kernzonen des Biotopverbundes an.  

 

 
 

Abb. 3: Auszug aus der Planung vernetzter Biotopsysteme im Plangebiet (gelb gestrichelt), unmaß-

stäblich 
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Vorgehen 

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Vorprüfung werden die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrecht-

lich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtli-

nie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. Ausgeklam-

mert wurden hierbei die ubiquitären Arten, deren Vorkommen im Bereich des Plangebiets 

zwar insgesamt wahrscheinlich ist, jedoch aufgrund der Anpassungsfähigkeit und des ver-

gleichsweise geringen Eingriffsumfangs nicht in erheblicher Weise beeinträchtigt werden. 

Der Fokus liegt damit auf den streng geschützten Arten. 

 

Aus § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 

bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Europäischen 

Vogelarten folgende Verbote: 

 

Schädigungsverbot 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/Standorten wild le-

bender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild le-

benden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 

Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 

 

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion, der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte, im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare der durch den Eingriff oder das 

Vorhaben betroffenen Arten. Zwar unterliegen dem Tötungs- und Verletzungsverbot nur 

absichtliche Handlungen; Absicht liegt allerdings auch dann vor, wenn der Handlungser-

folg erkannt und in Kauf genommen wird, etwa bei Errichtung von Windenergieanlagen 

trotz Kollisionsprognose in identifizierten Fledermausjagdgebieten. Die Verletzung oder Tö-

tung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit 

der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, 

werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

Störungsverbot 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten. Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu kei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Für die artenschutzrechtliche Vorprüfung werden folgende Datengrundlagen herangezo-

gen: 

▪ https://artefakt.naturschutz.rlp.de/ (TK 5612) 

▪ https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe 

▪ http://www.ffh-anhang4.bfn.de 

▪ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/ 

 

 

http://www/
https://www/
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3. Konfliktanalyse 

3.1 Methodik 

In der artenschutzrechtlichen Vorprüfung werden solche europarechtlich geschützten Ar-

ten untersucht, die im Einflussbereich des Vorhabens zu erwarten sind und betroffen sein 

können. 

 

Zunächst wird eine Relevanzprüfung durchgeführt, um Arten, deren Vorkommen im Plan-

gebiet aufgrund der vorliegenden Lebensräume, mit hinreichender Sicherheit auszuschlie-

ßen ist, „herauszufiltern“. Die verbleibenden („relevanten“) Arten werden dann einer de-

taillierteren Prüfung unterzogen. Zur Beurteilung der möglichen Betroffenheit streng ge-

schützter Arten erfolgt die artenschutzrechtliche Vorprüfung in tabellarischer Form. 

 

 

3.2 Bestandsanalyse 

Das Plangebiet wurde am 13.10.2021 begangen. Die Flächen weisen folgende Biotope 

auf:  

 

 
Abb. 4:  Biotop- und Nutzungstypenplan, unmaßstäblich 

 

Das Plangebiet erstreckt sich im westlichen Bereich der Ortsgemeinde Fachbach zwischen 

Sommerstraße, Koblenzer Straße und dem Hungerbachweg. Es befindet sich im Innenbe-

reich des Siedlungsgebietes auf bereits bebauten Flächen. Insgesamt beläuft sich der Gel-

tungsbereich auf eine Fläche von ca. 2,8 ha. Diese werden aktuell eingenommen von:  

 

• Gebäuden und Nebenanlagen sowie zugehörigen Gärten und Stellplätzen,  

• Grünflächen mit Strauch- und Baumbeständen (westlicher und östliche Randbereiche, 

 zentrale Teilbereiche),  
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Abb. 5: Blick auf die westliche Plangebietsgrenze 

mit ehemaliger Ortseinfahrt 
Abb. 6:  Nordosten des Geltungsbereiches mit Frei-

flächen und Bestandsbebauung 

Abb. 7: Mitarbeiterparkplatz im zentralen Bereich, 

Blick Richtung Norden 

Abb. 8: Grünfläche mit Streuobstbeständen west-

lich des Parkplatzes 

• einem Schotterparkplatz zentral im Geltungsbereich  

 

Nach Norden und Osten schließt weitere Bebauung an das Plangebiet an, im Süden ver-

läuft parallel zur Koblenzer Straße die Bundesstraße B 260.  

Im Norden und Nordwesten schließen an die Bestandsgebäude der Sommerstraße die 

Lahnhänge mit Weinbergsbrachen und Wäldern an.  
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Abb. 9: Öffentliche Grünfläche im östlichen 

Plangebiet 

Abb. 10: Stehendes Totholz mit Baumhöhlen 

Abb. 11: Ungenutzte alte Scheune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Relevanzprüfung 

In diesem Abschnitt wird über die groben Lebensraumanforderungen tabellarisch geprüft, 

welche auf dem TK Blatt 5612 im Informationssystem ARTeFAKT (Februar 2024) ange-

gebenen Arten ein mögliches Vorkommen im Plangebiet aufweisen können.  

 

Folgende Lebensräume sind betroffen: 

• Dorfgebiete, Wohn- und Mischgebiete 

• Alt- und Totholz 

• Feldgehölze 

• Verkehrsflächen 

• Gebäude, Bauwerke 

• Wiesen mittlerer Standorte 
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In einer ersten Abschichtung entfallen alle ubiquitären Arten und Vogelarten sowie Arten, 

deren Lebensraumansprüche sich offensichtlich signifikant von den vorliegenden, betroffe-

nen Biotoptypen unterscheiden (Gewässerbewohner, Bewohner geschlossener, flächiger 

Wälder oder von Reb- und Ackerland). 

 

 

Artengruppe wissenschaftlicher Name deutscher Name RL-RP FFH/VSR Schutz 

Blütenpflan-

zen 
Nymphea alba Weiße Seerose 2  § 

Fische Barbus barbus Barbe 2 V  

Fische Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe 2 V  

Fische Rhodeus amarus  Bitterling  II  

Fische Salmo salar Lachs 1 II, V  

Krebse Astacus torrentium Steinkrebs  II, IV § 

Libellen Cordelugaster bidentata Gestreifte Quelljungfer 2  § 

Muscheln 
Pseudoanodonta com-

planata 
Abgeplattete Teichmuschel 

[1]  § 

Muscheln Unio crassus 
Bachmuschel, Kleine 

(Gem.) Flussmuschel 

[1]  
II, IV §§ 

Säugetiere Felis silvestris Wildkatze 4 IV §§§ 

Säugetiere Lynx lynx Luchs  II, IV §§§ 

Säugetiere Castor fiber Europäischer Biber 0 II, IV, V §§ 

 

Es verbleiben die folgenden Arten:
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4. Detaillierte Betrachtung (Behandlung relevanter Arten) 

Im Folgenden werden die Arten mit einer aufgrund ihrer Lebensraumansprüche potenziel-

len Betroffenheit genauer beschrieben und bewertet. Arten mit einer hinreichenden Über-

einstimmung zwischen Lebensraumanforderungen und dem Plangebiet sind grau gekenn-

zeichnet. 

 

Art 
potenziell geeignete 

Biotope 
Lebensraumansprüche 

Betroffen-

heit 
Begründung 

Käfer 

Osmoderma ere-

mita,  

Eremit 

alte Laubbäume Auwälder und Eichen-

wälder, sekundär auch 

Friedhöfe, Parks, Alleen 

und Obstgärten in Bäu-

men mit Stammdurch-

messern 50 bis 100 cm; 

auch Adulte leben in 

Baumhöhlen 

nein Bäume im Plangebiet, wel-

che Totholz bzw. Höhlen 

aufweisen, weisen keine 

ausreichenden Stamm-

durchmesser bzw. Zerset-

zungsgrade für die Art 

auf. Ein Vorkommen ist 

daher sehr wahrscheinlich 

auszuschließen.  

 

Phytoecia icte-

rica,  

Pastinakenböck-

chen 

(Bauern)gärten Larven in unteren Stän-

gelbereichen und Wur-

zeln, Adulte an den Ent-

wicklungspflanzen (Pas-

tinake, Wurzelpetersilie, 

Karotte, aber auch Bi-

schofskraut, Gefleckter 

Schierling, Bärenklau 

oder Kleine Bibernelle). 

Meist nachtaktiv. 

nein Ein Vorkommen der Fut-

terpflanzen in den Gärten 

ist zu erwarten. Es wer-

den nach Umsetzung der 

Planung weiterhin Garten-

flächen im Plangebiet vor-

handen sein, wodurch bei 

einem tatsächlichen Vor-

kommen der Art keine er-

hebliche Beeinträchtigung 

zu erwarten wäre.  

Lamia textor, 

Schwarzer We-

berbock 

Auenlandschaften, 

Weidengebüsche 

Untere Stammteile und 

Wurzeln von alten Wei-

den und Pappeln. Larven 

im Bast, Adulte bis 2 m 

Höhe auf Stamm oder 

unteren Ästen. 

nein Da im Plangebiet keine 

Weiden und Pappeln mit 

geeignetem Stammdurch-

messer in feuchter Umge-

bung stehen, ist das Auf-

treten von Lamia textor 

sehr wahrscheinlich aus-

zuschließen. 

Oberea pupillata, 

Wurzelfleckiger 

Linienbock 

Waldränder, Parks Entwicklungspflanze der 

Larven ist die Heckenkir-

sche. 

nein Ein Vorkommen der Ent-

wicklungspflanzen in den 

Gärten im Plangebiet ist 

zu erwarten. Sollte die Art 

im Plangebiet vorkommen, 

ist ein Vorkommen auch 

nach Umsetzung der Pla-

nung noch zu erwarten.  

Kriechtiere 

 

Lacerta muralis, 

Mauereidechse 

Gesteinsbiotope, ve-

getationsarme und -

freie Standorte 

Benötigt werden sonnen-

warme Standorte mit ge-

ringem oder fehlendem 

Aufwuchs, aber auch 

ausreichenden Spalten 

nein Ein Vorkommen der Art ist 

vor allem nördlich des 

Plangebietes, am südexpo-

nierten Lahnhang zu er-

warten. Ein Vorkommen 
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Art 
potenziell geeignete 

Biotope 
Lebensraumansprüche 

Betroffen-

heit 
Begründung 

als Rückzugsräume und 

Überwinterungsmöglich-

keiten. 

im Plangebiet kann daher 

nicht sicher ausgeschlos-

sen werden, eine beson-

dere Eignung liegt jedoch 

nicht vor. Für die Art po-

tenziell geeignete Struktu-

ren innerhalb der Siedlung 

(z. B. Mauern) sind auch 

nach Umsetzung der Pla-

nung im Gebiet weiterhin 

zu erwarten. 

Coronella austri-

aca,  

Schlingnatter 

Waldränder, Halbof-

fenland 

Benötigt werden wärme-

begünstigtes Halboffen-

land, oft auch Waldrän-

der mit einem durchlässi-

gen, häufig steinigen 

Substrat. Versteckmög-

lichkeiten im Winter wie 

Erdhöhlen, Felsspalten 

oder Trockenmauern in 

einem Umkreis von maxi-

mal 2 km um den Som-

merlebensraum. 

nein Die trockenen, lichten und 

südexponierten Eichen-

waldgesellschaften auf 

den Hängen nördlich des 

Untersuchungsgebietes 

kommen grundsätzlich als 

Lebensraum der 

Schlingnatter in Frage. Im 

Plangebiet selbst ist die 

Art durch den vorhande-

nen Siedlungskörper aber 

nicht zu erwarten.  

Lacerta agilis, 

Zauneidechse 

Gesteinsbiotope, ma-

geres Offenland, Tro-

ckenbiotope 

Benötigt lockere Sub-

strate ausreichender Bo-

denfeuchte in einem 

kleinräumigen Mosaik 

von vegetationsfreien 

und bewachsenen Flä-

chen und Gehölzen. 

nein Ein Vorkommen der Art ist 

vor allem nördlich des 

Plangebietes, am südexpo-

nierten Lahnhang zu er-

warten. Ein Vorkommen 

im Plangebiet kann daher 

nicht sicher ausgeschlos-

sen werden, eine beson-

dere Eignung liegt jedoch 

nicht vor. Für die Art po-

tenziell geeignete Struktu-

ren innerhalb der Siedlung 

sind auch nach Umset-

zung der Planung im Ge-

biet weiterhin zu erwar-

ten. 

Lurche 

Alytes obstetri-

cans,  

Geburtshel-

ferkröte 

Gewässer unter-

schiedlicher Größe 

und Wasserführung  

Relativ anspruchslos in 

der Wahl der Gewässer-

lebensräume; Kleinstge-

wässer bis Weiher, son-

nig bis halbschattig.  

Landlebensräume wär-

mebegünstigt, boden-

feucht, mit Versteck-

möglichkeiten 

nein  Gartenflächen können po-

tenziell als Habitat geeig-

net sein, sofern es geeig-

nete Kleinstrukturen gibt. 

Bei Umsetzung der Pla-

nung werden auch weiter-

hin Gartenflächen im Plan-

gebiet vorhanden sein, 

eine erhebliche Beein-

trächtigung ist damit nicht 

zu erwarten.  
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Art 
potenziell geeignete 

Biotope 
Lebensraumansprüche 

Betroffen-

heit 
Begründung 

Triturus crista-

tus, Kamm-

Molch 

kleinere bis mittlere 

Gewässer und Rand-

bereiche 

Es besteht eine direkte 

Bindung an stehende Ge-

wässer mit Bewuchs. 

Adulte Tiere können sich 

auch an Land bewegen, 

bleiben dabei jedoch 

stets in Gewässernähe. 

nein Im Plangebiet sind keine 

geeigneten Gewässer als 

Lebensraum für die Art 

vorhanden.  

Säugetiere 

Myotis bech-

steinii, 

Bechsteinfleder-

maus 

alte Laubwälder, teils 

auch Streuobstwie-

sen und Halboffen-

land 

Benötigt werden Baum-

höhlen als Quartiere, die 

Jagd findet meist in 

Laubmischwäldern, teils 

auch im Halboffenland 

statt. Überwinterung in 

Höhlen, Stollen, Kellern 

und Brunnen. 

nein Im Plangebiet befinden 

sich Bäume mit Baumhöh-

len, die Siedlungsfläche 

eignet sich jedoch nicht in 

besonderer Weise als 

Jagdgebiet für die Art. Ein 

Vorkommen ist damit 

nicht zu erwarten.  

Plecotus auritus, 

Braunes Langohr 

Wälder, Siedlungen Die Art kann in verschie-

denen Waldtypen vor-

kommen, die Sommer-

quartiere liegen auch in 

Siedlungen. Überwinte-

rung in Baumhöhlen, 

Felsspalten und Gebäu-

den. 

möglich Als Sommer- sowie Win-

terquartiere können so-

wohl Baumhöhlen als auch 

Gebäude im Plangebiet po-

tentiell genutzt werden. 

Für die Art als typischen 

Waldbewohner eignet sich 

das Untersuchungsgebiet 

allerdings nicht als Jagd-

habitat. Durch die ge-

plante Nachverdichtung im 

Plangebiet sind keine er-

heblichen Auswirkungen 

auf die Art zu erwarten.  

Eptesicus seroti-

nus, Breitflügel-

fledermaus 

(Halb-)Offenland Benötigt werden Ge-

bäude mit fledermaus-

freundlicher Ausgestal-

tung, die Jagd findet im 

(Halb-)Offenland entlang 

von Gehölzstrukturen 

statt in einem Radius 

von meist 3 km um das 

Quartier. 

möglich Diese Art ist häufig in 

Siedlungen anzutreffen 

und nutzt diese auch als 

Jagdgebiet. Als Quartiere 

geeignete Gebäude finden 

sich ebenfalls im Plange-

biet. Durch die Planung 

kommt es flächenmäßig 

zu einem geringen Verlust 

potenzieller Nahrungshabi-

tate durch die Bebauung 

von Wiesenflächen und 

kleineren Gehölzstruktu-

ren.  

Myotis nattereri, 

Fransenfleder-

maus 

Wälder, Offenland, 

menschliche Ansied-

lungen 

Bevorzugt lichte Wälder 

mit Unterholz, besiedelt 

aber alle reich struktu-

rierten Landschaften. 

Wochenstuben in Baum-

quartieren, Überwinte-

rung in Höhlen. 

nein Für die Art geeignete 

Quartiere sind im Plange-

biet nicht vorhanden. Als 

Nahrungshabitat eignet es 

sich ebenfalls nicht in be-

sonderer Weise, eine Be-

troffenheit ist damit sehr 

wahrscheinlich auszu-

schließen. 
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Betroffen-

heit 
Begründung 

Plecotus austria-

cus 

Graues Langohr 

Wälder, Obstwiesen, 

Parks, Gärten 

Lichte Wälder mit gro-

ßem Angebot an Höhlen, 

Jagd in strukturreichem 

Halboffenland, Quartiere 

in Baumhöhlen, Spalten, 

Gebäuden, Überwinte-

rung in Höhlen und Kel-

lern. 

nein Durch das vorhandene 

Siedlungsgebiet stellt das 

Plangebiet keine beson-

dere Eignung als Lebens-

raum für die Art dar. 

Myotis brandtii, 

Große Bartfle-

dermaus 

Feuchtgebiete aller 

Art, Wälder, Halbof-

fenland 

Häufig Gewässernähe, 

feuchte Wälder aber 

auch strukturreiches 

Halboffenland, erneut 

häufig mit Gewässerbin-

dung. Wochenstuben 

teils in Gebäuden. 

möglich  Als Gebäude bewohnende 

Art ist ein Vorkommen im 

Plangebiet nicht auszu-

schließen, eine besondere 

Eignung als Jagdhabitat 

besteht nicht.  

Nyctalus noc-

tula, Großer 

Abendsegler 

Wälder, Parks, 

(Halb-)Offenland, 

Gewässer 

Benötigt werden Baum-

höhlen als Wochenstu-

ben, die Jagd findet zu-

meist auf offenen Flä-

chen statt. Überwinte-

rung in großen Baum-

höhlen oder Spaltenquar-

tieren in Gebäuden und 

Felsen. 

möglich  Als Quartiere können so-

wohl die Baumhöhlen als 

auch Gebäude im Plange-

biet potenziell genutzt 

werden. Flächenmäßig 

kommt es zu einem gerin-

gen Verlust potenzieller 

Nahrungshabitate sehr ge-

ringer Eignung.  

Myotis myotis, 

Großes Mausohr 

Hallenwälder, teils 

(Halb-)Offenland,  

Gebäude, Höhlen 

Bevorzugt werden Hal-

lenwälder ohne Unter-

wuchs, die Nahrungssu-

che erfolgt aber auch im 

Halboffenland. Wochen-

stuben häufig in Dach-

stühlen. Überwinterung 

in Höhlen, Stollen,  

Kellern. 

möglich Als Gebäude bewohnende 

Art ist ein Vorkommen im 

Plangebiet nicht auszu-

schließen, als Jagdhabitat 

eignet sich das Plangebiet 

jedoch nicht besonders für 

die Art.  

Muscardinus a-

vellanarius,  

Haselmaus 

Wälder, Halboffen-

land 

Benötigt werden gut 

strukturierte Laub- und 

Mischwälder mit ge-

büschreichen Lichtungen 

und Waldrändern. Be-

setzt werden auch Feld-

gehölze.  

nein Im Plangebiet finden sich 

nur kleinflächige Bereiche 

potenzieller Habitateig-

nung, diese jedoch in In-

sellage im Inneren des Sie-

dungskörpers. Ein Vor-

kommen der Art ist auf-

grund von Störungen aber 

nicht zu erwarten. 

Myotis mystaci-

nus, 

Kleine Bartfle-

dermaus 

Wälder, Siedlungsge-

biete, Feuchtgebiete 

Anpassungsfähig, benö-

tigt ausreichende Be-

stände an Gehölzen und 

Hecken, Quartiere in 

Baumhöhlen, aber auch 

Gebäude und Spalten. 

Überwinterung in Kellern 

und Höhlen. 

möglich Als Quartiere können so-

wohl die Baumhöhlen als 

auch Gebäude im Plange-

biet potentiell genutzt 

werden. Gärten werden 

von Myotis mystacinus als 

Jagdgebiet zwar nicht be-

vorzugt, können aber ge-

nutzt werden, weshalb es 

flächenmäßig zu einem ge-

ringen Verlust potenzieller 

Nahrungshabitate kommt.  
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Nyctalus leisleri, 

Kleiner Abend-

segler 

Wälder, Offenland, 

Siedlungsbereich, 

Gewässer 

Benötigt werden Baum-

höhlen oder Nistkästen 

für Wochenstuben, die 

Jagd findet in einem ext-

rem weiten Spektrum of-

fener und halboffener Le-

bensräume in einem wei-

ten Radius um das Quar-

tier statt. 

möglich Als Quartiere können so-

wohl die Baumhöhlen als 

auch Gebäude im Plange-

biet potentiell genutzt 

werden. Es kommt zu ei-

nem flächenmäßig gerin-

gen Verlust potenzieller 

Jagdhabitate.  

Barbastella bar-

bastellus 

Mopsfledermaus 

geschlossene (Laub-) 

Wälder, Halboffen-

land an Siedlungen 

Wochenstuben in Spal-

tenverstecken hinter 

Baumrinde, aber auch in 

Baumhöhlen oder Gebäu-

den in Waldbereichen. 

Überwinterung in Höhlen 

und Stollen, Lebensraum 

zumeist Wald, teilweise 

auch Mosaikstrukturen 

auf Gärten und Halbof-

fenland in Siedlungs-

nähe. 

möglich Als Quartiere können so-

wohl die Baumhöhlen als 

auch Gebäude im Plange-

biet genutzt werden. Flä-

chenmäßig kommt es zu 

einem geringen Verlust po-

tenzieller Nahrungshabi-

tate.  

Pipistrellus pyg-

maeus,  

Mückenfleder-

maus 

Wälder, Althölzer Bevorzugt werden Wäl-

der in feuchten Gebie-

ten, Quartiere werden in 

Baumhöhlen und Spal-

ten, sowie menschlichen 

Ansiedlungen bezogen. 

möglich Als Quartiere können so-

wohl Baumhöhlen als auch 

Gebäude im Plangebiet po-

tenziell genutzt werden. 

Als Jagdgebiet eignet sich 

die Siedlung nicht in be-

sonderer Weise. 

Myotis 

dasycneme, 

Teichfledermaus 

Gewässer, Waldrän-

der 

Gebäudebewohnend, 

Jagd über stehenden 

und fließenden Gewäs-

sern. 

möglich Eine Nutzung von Gebäu-

den als Quartier ist nicht 

sicher auszuschließen. Als 

Jagdhabitat eignet sich 

das Plangebiet nicht.  

Myotis dauben-

tonii, 

Wasserfleder-

maus 

Gewässer, Feucht-

wälder, Höhlen 

Benötigt werden offene 

Wasserflächen zur Jagd 

und bevorzugt ein hoher 

Waldanteil, es werden 

Baumhöhlen als Quar-

tiere genutzt. 

nein Das Plangebiet eignet sich 

für die an den Lebensraum 

Wald gebundene Art nicht 

in besonderer Weise, ein 

Vorkommen ist im Sied-

lungsinneren nicht zu er-

warten.  

Myoti emargi-

natus, Wimper-

fledermaus 

Laubwälder, Obst-

wiesen, Parks und 

Gärten  

Strukturreiche Laubwäl-

der, Waldränder, Wo-

chenstuben in Gebäude 

(Viehställe), Winterquar-

tiere unterirdisch  

möglich Eine Nutzung von Gebäu-

den als Quartier ist nicht 

sicher auszuschließen. Als 

Jagdhabitat eignet sich 

das Plangebiet nicht in be-

sonderer Weise. 
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Vespertilio muri-

nus, 

Zweifarbfleder-

maus 

Wälder, strukturrei-

che Landschaft mit 

Grünland, Bauwerke 

Felsreiche Waldgebiete, 

strukturreiches Halbof-

fenland in Siedlungs-

nähe, Gebäude, Über-

winterung in Höhlen und 

Kellern. 

möglich Eine Nutzung von Gebäu-

den als Quartier ist nicht 

sicher auszuschließen. Als 

Jagdhabitat eignet sich 

das Plangebiet nicht in be-

sonderer Weise.  

Pipistrellus pi-

pistrellus,  

Zwergfleder-

maus 

menschliche Ansied-

lungen, Gewässer, 

Wälder, Gehölze 

Breites Spektrum von 

aufgelockerten Gehölz-

beständen aller Art, aber 

auch an verschiedenen 

Gewässern und in Sied-

lungsbereichen. Als 

Quartiere werden alle 

verfügbaren Spalten und 

Hohlräume genutzt, 

Überwinterung in Höhlen 

und Kellern. 

möglich Eine Nutzung von Gebäu-

den und Bäumen mit Spal-

ten als Quartier ist nicht 

sicher auszuschließen. 

Schmetterlinge  

Maculinea nau-

sithous,  

Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisen-

bläuling 

nasse bis mittlere 

Wiesen 

Benötigt den Großen 

Wiesenknopf und Kno-

tenameisen zur Repro-

duktion – temporär über-

schwemmte und feuchte 

Wiesen. 

nein Weder Nahrungspflanze 

noch ein Vorkommen von 

geeigneten Knotenamei-

sen sind im Plangebiet zu 

erwarten. Wiesenflächen 

sind überwiegend inner-

halb der Gartenflächen 

vorhanden. Die kleinflä-

chige Fettwiese im zentra-

len Plangebiet weist keine 

für die Ameisen geeigne-

ten Strukturen auf und 

liegt außerdem in isolierter 

Insellage im Siedlungskör-

per. Eine Betroffenheit der 

Art ist damit nicht zu er-

warten.  

Apatura ilia,  

Kleiner Schiller-

falter 

 

 

große Waldgebiete, 

Auwälder 

Laubwälder mit breiten 

Wegen und Lichtungen, 

auch in bewaldeten 

Flusstälern. Rauben er-

nähren sich von Pappeln. 

nein Die Lebensraumanforde-

rungen der Art werden im 

Plangebiet nicht abge-

deckt. 

Arctia villica, 

Schwarzer Bär 

Trockenwarme Ge-

büsche 

Wärmebegünstigte Bü-

sche, Hecken; Raupen-

futterpflanzen niedere 

Kräuter  

nicht 

erheblich 

Aufgrund des relativ brei-

ten Spektrums potentieller 

Futterpflanzen der Art ist 

ein Vorkommen nicht aus-

zuschließen. Ein für die 

Art relevanter Lebensraum 

ist innerhalb des Sied-

lungskörpers jedoch nicht 

zu erwarten, deutlich ge-

eignetere Flächen finden 

sich an den umgebenden 
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wärmebegünstigten Lahn-

hängen. Mit dem Vorkom-

men potenzieller Nah-

rungspflanzen der Art ist 

auch nach Umsetzung der 

Planung im Gebiet weiter-

hin zu rechnen, es ent-

steht damit höchstens ein 

geringer Verlust potenziel-

ler Habitate. 

Iphiclides podali-

rius,  

Segelfalter 

Strukturreiches 

(Halb-)Offenland, 

lichte Wälder 

Bevorzugt werden wär-

mebegünstigte Lagen, 

die Raupen fressen blü-

hende Gehölze. Offene, 

lichte Waldstrukturen 

aber auch halboffenes 

Grünland stellen Lebens-

räume für die adulten 

Tiere dar. 

nicht 

erheblich 

Aufgrund des relativ brei-

ten Spektrums potentieller 

Futterpflanzen der Art ist 

ein Vorkommen nicht aus-

zuschließen. Ein für die 

Art relevanter Lebensraum 

ist innerhalb des Sied-

lungskörpers jedoch nicht 

zu erwarten, deutlich ge-

eignetere Flächen finden 

sich an den umgebenden 

wärmebegünstigten Lahn-

hängen. Mit dem Vorkom-

men potenzieller Nah-

rungspflanzen der Art ist 

auch nach Umsetzung der 

Planung im Gebiet weiter-

hin zu rechnen, es ent-

steht damit höchstens ein 

geringer Verlust potenziel-

ler Habitate. 

 

Euplagia quadri-

punctaria,  

Spanische 

Flagge, Russi-

scher Bär 

Gewässernähe, Halb-

offenland, Konver   

sionsflächen 

Benötigt werden Stau-

denflächen in einem 

kleinräumig wechselnden 

Lebensraummosaik. 

Diese können sich in Ge-

wässernähe, an Wäldern 

oder im Halboffenland 

befinden. Das Spektrum 

an Nahrungspflanzen ist 

groß. Die Art kon-

zentriert sich auf Wein-

baulandschaften und 

Flusstäler in Rheinland- 

Pfalz. 

nicht 

erheblich 

Aufgrund des relativ brei-

ten Spektrums potentieller 

Futterpflanzen der Art ist 

ein Vorkommen nicht aus-

zuschließen. Ein für die 

Art relevanter Lebensraum 

ist innerhalb des Sied-

lungskörpers jedoch nicht 

zu erwarten, deutlich ge-

eignetere Flächen finden 

sich an den umgebenden 

wärmebegünstigten Lahn-

hängen. Mit dem Vorkom-

men potenzieller Nah-

rungspflanzen der Art ist 

auch nach Umsetzung der 

Planung im Gebiet weiter-

hin zu rechnen, es ent-

steht damit höchstens ein 

geringer Verlust potenziel-

ler Habitate. 

 



Seite 23, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Bebauungsplan „Unter der Hungersbach“, Ortsge-

meinde Fachbach, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, März 2024 

 

 
 

Art 
potenziell geeignete 

Biotope 
Lebensraumansprüche 

Betroffen-

heit 
Begründung 

Vögel 

Falco subbuteo, 

Baumfalke 

Halboffenland, Ge-

hölzstreifen 

Benötigt wird strukturrei-

ches Halboffenland, in 

dem Beutetiere (Singvö-

gel) in ausreichender 

Zahl vorkommen, Die 

Brut erfolgt auf Bäumen 

in Feldgehölzen oder 

Waldrändern. 

nein Die Lebensraumanforde-

rungen der Art werden im 

Plangebiet nicht abge-

deckt. 

Anthus trivialis, 

Baumpieper  

Offenland, Halbof-

fenland, Krautbe-

stände 

Bevorzugt Waldränder, 

Kahlschläge, größere 

Lichtungen sowie halbof-

fenes bis offenes Kultur-

land. Man findet ihn 

auch in Heidelandschaft, 

Streuobstflächen sowie 

in Baumgruppen und 

Feldgehölzen an Hangflä-

chen. Die Art benötigt 

im offeneren Gelände 

Singwarten und de-

ckungsreiche Kraut-

schichten. 

nein  Die Lebensraumanforde-

rungen der Art werden im 

Plangebiet nicht abge-

deckt.  

Carduelis can-

nabina,  

Bluthänfling 

Halboffenland, Grün-

anlagen 

Benötigt werden dichte 

Gebüsche als Brutstand-

ort und offene Flächen 

mit samentragender 

Krautschicht. Neben 

strukturreichem Halbof-

fenland werden auch 

Gärten und sonstige 

Grünanlagen besiedelt. 

nicht 

erheblich 

Die innerhalb des Sied-

lungsgebietes liegenden 

kleineren Gartenflächen 

stellen für den Bluthänfling 

kein besonders geeignetes 

Habitat dar. Durch die Pla-

nung findet ein geringer 

Verlust geringfügig geeig-

neter Nahrungshabitate 

statt. 

Saxicola rubetra, 

Braunkehlchen 

Offenland, Halbof-

fenland 

Benötigt strukturreiches, 

extensiv bewirtschafte-

tes (Halb)-Offenland mit 

hoher Bodenfeuchte für 

Brut und Nahrungssu-

che. In Rheinland-Pfalz 

fast ausschließlich auf 

Feuchtwiesen und 

Feuchtweiden in den 

Hochlagen beschränkt, 

wobei neben Ansitzwar-

ten (gerne Zaunpfähle) 

auch feuchte, offene Be-

reiche zur Nahrungssu-

che notwendig sind 

nein Das Plangebiet weist keine 

gut geeigneten Habitate 

auf, die Bodenfeuchte ist 

zu gering, der Bereich 

weist deutliche Störungen 

auf. Eine erfolgreiche Brut 

im Plangebiet ist daher 

nicht zu erwarten.  

Alauda arvensis, 

Feldlerche 

Offenland Benötigt werden weithin 

offene Acker- oder Wie-

senbereiche mit teils lü-

ckiger Vegetation und 

niedrigem Aufwuchs. 

nein Das Plangebiet erfüllt die 

Lebensraumansprüche der 

Art nicht.   
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Passer monta-

nus, Feldsperling 

Halboffenland Benötigt wird eine ab-

wechslungsreiche Land-

schaft mit hohen Grün-

landanteil. Genistet wird 

in Baumhöhlen aber auch 

Gebäudenischen. 

nein Innerhalb der Siedlung fin-

det die Art keinen geeig-

neten Lebensraum und ist 

damit nicht zu erwarten.  

Serinus serinus, 

Girlitz 

Halboffenland Benötigt wird ein tro-

cken-warmes Klima, wie 

es z.B. in Weinbaulagen 

oder Städten zu finden 

ist. Zur Brut werden frei-

stehende Nadelgehölze 

bevorzugt. 

nicht 

erheblich 

Von der Planung sind 

keine für die Brut geeigne-

ten Bäume in relevanter 

Weise betroffen. Es findet 

ein flächenmäßig sehr ge-

ringer Verlust geringfügig 

geeigneter Nahrungshabi-

tate statt. 

Emberiza 

calandra, 

Grauammer 

Offenland Charakterart offener 

Ackerlandschaften, be-

nötigt Feldgehölze und 

Ansitzwarten. Brut in 

baumfreien Randstruktu-

ren am Boden. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf.  

Anser anser,  

Graugans 

Grünland, Ackerland Rastvogel, benötigt wer-

den Äsungsflächen auf 

Äckern oder Wiesen, be-

vorzugt in Wassernähe. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Picus canus, 

Grauspecht 

Wälder, Streuobst-

wiesen, Feldgehölze, 

Grünanlagen 

Relativ breites Spektrum 

an gehölzreichen Lebens-

räumen, dabei bevorzugt 

Laub(Misch)Wald, kein 

ausgesprochener Kultur-

folger. 

nein Die Nutzung der Baumhöh-

len und Gärten durch den 

Grauspecht ist aufgrund 

der Lage innerhalb der 

Siedlung sehr wahrschein-

lich auszuschließen.  

Picus viridis,  

Grünspecht 

Wälder, Bäume, Ma-

gergrünland 

Benötigt werden ältere 

Bäume zur Brut sowie 

magere bzw. kurzrasige 

Grünlandflächen mit 

Ameisenvorkommen zur 

Nahrungsaufnahmen 

nein Die Nutzung der Baumhöh-

len und Gärten ist auf-

grund der Lage innerhalb 

der Siedlung sehr wahr-

scheinlich auszuschließen.   

Accipiter genti-

lis, Habicht 

Wälder, Waldland-

schaften, Altholzbe-

stände 

Primär Wald und waldar-

tige Landschaften, kein 

reines Offenland, Brut 

bevorzugt in Altholzbe-

ständen. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Vanellus crista-

tus, Kiebitz 

(Feuchtes) Offen-

land, Ackerland 

Bevorzugt Feuchtgrün-

land, aber auch vermehrt 

auf Ackerflächen vor-

kommend, hier bevor-

zugt extensivere Bewirt-

schaftung. Brut erfolgt in 

einer Bodenmulde. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Dryobates mi-

nor, Kleinspecht 

Offene Wälder, Parks Benötigt werden offene, 

waldartige Strukturen, 

bevorzugt mit einem ho-

hen Totholzanteil. Besie-

nein Das Plangebiet weist nur 

sehr vereinzelt ältere 

Bäume auf, eine Eignung 

als Lebensraum besteht in-



Seite 25, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Bebauungsplan „Unter der Hungersbach“, Ortsge-

meinde Fachbach, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, März 2024 

 

 
 

Art 
potenziell geeignete 

Biotope 
Lebensraumansprüche 

Betroffen-

heit 
Begründung 

delt werden neben offe-

nen Wäldern auch Grün-

anlagen mit Althölzern. 

nerhalb des Siedlungskör-

pers mit nur kleineren Gar-

tenflächen nicht.  

Grus grus,  

Kranich 

Feuchtgebiete, Ge-

wässer, Wiesen 

Feuchtgebiete als Brut-

gebiete, trockene Berei-

che nur außerhalb der 

Brutzeit. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Cuculus 

canorus, 

Kuckuck 

Landschaften mit 

Bäumen, keine dich-

ten Wälder 

Die Ansprüche an den 

Lebensraum entsprechen 

den parasitierten Vogel-

arten. Notwendig sind 

außerdem Ansitzwarten 

und ein hinreichend 

freier Ausblick. 

nicht 

erheblich 

Die Art parasitiert zahlrei-

che Arten, wie Neuntöter, 

Hausrotschwanz oder Rot-

kehlchen, die potenziell im 

Gebiet vorkommen könn-

ten. Durch die geplante 

Nachverdichtung innerhalb 

des Siedlungskörpers sind 

insgesamt aber keine er-

heblichen Beeinträchtigun-

gen zu erwarten.  

Larus ridibun-

dus, Lachmöwe 

Gewässer, Feucht-

grünland 

Benötigt werden größere 

Stillgewässer 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Buteo buteo, 

Mäusebussard 

Halboffenland, Wald-

randgebiete 

Jagdgebiete in struktur-

reichen Feldgehölzen und 

Waldrandlagen, aber 

auch in Parks, Brut in 

Waldgebieten. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Delichon urbica, 

Mehlschwalbe 

Gewässer, Offenland Benötigt werden hoch 

aufragende Bauwerke 

zum Bau der Nester und 

Offenland (häufig Acker-

land) oder Wasserflächen 

zur Jagd auf fliegende 

Insekten. 

möglich Zur Brut geeignete Ge-

bäude sind im Plangebiet 

potenziell vorhanden, ein 

Vorkommen ist daher 

nicht auszuschließen. Es 

findet ein flächenmäßig 

geringer Verlust von Nah-

rungshabitaten statt. 

Dendrocopos 

medius, 

Mittelspecht 

Wälder, Parks Hartholzauen und Laub-

mischwälder, starke Ei-

chenbindung, teils auch 

menschlich geprägte Bio-

tope wie Parkanlagen, 

Altholzbestände. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

keine Eignung für die Art 

auf. 

Erithacus megar-

hynchos 

Nachtigall  

Halboffenland Dichte Randgehölzbe-

stände in der Umgebung 

von Feuchtland. Flächige 

Krautbestände. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Lanius collurio, 

Neuntöter 

Offen- und Halbof-

fenland 

Benötigt werden dornige 

Gebüschbestände zur 

Brut und strukturreiches 

Halboffenland zur Nah-

rungssuche. 

nein Innerhalb des Plangebietes 

befinden sich zwar teils 

dichtere Gebüschstruktu-

ren, diese weisen durch 

die Lage innerhalb des 

Siedlungskörpers jedoch 
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Lebensraumansprüche 
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heit 
Begründung 

deutliche Störungen und 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf.  

Anas penelope, 

Pfeifente 

Küstengebiete sowie 

flachgründige Ge-

wässer und über-

schwemmte Niede-

rungsgebiete 

Wintergast, besiedelt 

große Seen und Küsten, 

auch küstennahe Binnen-

gewässer. Ernährt sich 

von Wasserpflanzen, 

Gräsern und Sämereien.  

nein  Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Oriolus galbula, 

Pirol 

Offene Laubwälder, 

Auwald, Parkanlagen 

Lichte Au- und Bruch-

wälder, gewässernahe 

Gehölze, auch Wälder, 

Parks und Streuobstwie-

sen, benötigt hohe 

Bäume zum Nestbau 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Lanius 

excubitor, Raub-

würger 

Halboffenland strukturreiches Halbof-

fenland mit ausreichend 

Ansitzmöglichkeiten. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Hirundo rustica, 

Rauchschwalbe 

Offenland, Gebäude Benötigt werden Ge-

bäude mit Einflugmög-

lichkeiten zum Bau des 

Nests sowie Offenland 

zur Jagd nach Fluginsek-

ten. 

möglich Zur Brut geeignete Ge-

bäude sind im Plangebiet 

potenziell vorhanden, ein 

Vorkommen ist daher 

nicht auszuschließen. Es 

findet ein flächenmäßig 

geringer Verlust von Nah-

rungshabitaten statt. 

Aegolius fune-

reus, Raufuß-

kauz 

Strukturreiche Wäl-

der 

Benötigt werden reich 

strukturierte Wälder in 

Mittelgebirgslage (v.a. 

Buchenwälder) mit ei-

nem guten Höhlenange-

bot in Altholzbeständen. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Milvus milvus, 

Rotmilan 

Wälder (Rand), Halb-

offenland, Offenland 

Brut in großen, meist al-

ten Bäumen (störungs-

arm), bevorzugt in Wald-

randlage, Jagdgebiete im 

(Halb-)Offenland. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Tyto alba,  

Schleiereule 

Halboffenland, Ge-

bäude 

Benötigt werden Ge-

bäude (z.B. Scheunen) 

als Ruhe- und Nistplätze, 

die Jagd erfolgt im Halb-

offenland, primär auf 

Grünland. 

möglich  Zur Brut geeignete Ge-

bäude sind im Plangebiet 

potenziell vorhanden, ein 

Vorkommen ist daher 

nicht auszuschließen. Es 

findet ein flächenmäßig 

geringer Verlust von Nah-

rungshabitaten statt. 

Saxicola ru-

bicola, Schwarz-

kehlchen 

Offenland Benötigt wird ein Wech-

sel aus stärker und weni-

ger stark bewachsenen 

Flächen sowie das Vor-

kommen von Sitzwarten 

im Bereich des Offen-

lands. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 
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Milvus migrans, 

Schwarzmilan 

(Halb-)Offenland, ge-

wässernahes Grün-

land, Gewässer 

Häufig nahe an Gewäs-

sern, Brut auf einzelnen 

größeren, störungsarmen 

Feldgehölzen. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Dryocopus mar-

tius,  

Schwarzspecht 

alte Baumbestände Wälder mit altem Baum-

bestand, keine Bindung 

an bestimmte Baumar-

ten, Nahrung aus Amei-

sen und holzbewohnen-

den Käfern  

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Ciconia nigra, 

Schwarzstorch 

Gewässer, Wälder Benötigt werden stö-

rungsarme, stehende 

oder fließende Gewässer 

zur Nahrungsaufnahme 

und abgeschiedene Alt-

holzbestände als Brut-

platz. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Ardea alba,  

Silberreiher 

Seen, Flüsse, Alt-

arme, Sümpfe, groß-

flächige Grünländer 

Benötigt werden Gewäs-

ser zur Brutzeit, danach 

werden auch großflä-

chige Grünlandbereiche 

aufgesucht. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Accipiter nisus, 

Sperber 

offene Wälder, Halb-

offenland 

Besiedelt werden ab-

wechslungsreiche Kultur-

landschaften und Wald-

randbereiche, auch in 

Siedlungsnähe. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine Eignung für 

die Art auf. 

Sturnus vulgaris,  

Star 

Offen- und Halbof-

fenland 

Benötigt werden für die 

Brut Höhlen oder Spalten 

in Bäumen, aber auch 

Gebäuden und eine 

strukturierte Landschaft 

zur Nahrungssuche. 

möglich Zur Brut geeignete Ge-

bäude sind im Plangebiet 

potenziell vorhanden, ein 

Vorkommen ist daher 

nicht auszuschließen. Es 

findet ein flächenmäßig 

geringer Verlust von Nah-

rungshabitaten statt. 

Athene noctua, 

Steinkauz 

Halboffenland Benötigt werden gut 

strukturierte Halboffen-

länder mit einem ausrei-

chenden Angebot an 

Baumhöhlen und niedri-

ger Vegetation zur Jagd. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

Larus canus, 

Sturmmöwe 

störungsfreie Inseln 

und Verlandungsbe-

reiche, Offenland 

Benötigt werden stö-

rungsfreie Inseln und 

Verlandungsgebiete zur 

Brut, zur Nahrungsauf-

nahme werden Grünland-

flächen oder Äcker auf-

gesucht. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

Falco tinnuncu-

lus, Turmfalke 

(Halb-)Offenland, 

Siedlungen 

Brut an Gebäuden, Fels-

wänden, in seltenen Fäl-

len größeren Bäumen. 

Jagd im Offenland, teils 

nicht 

erheblich 

Zur Brut geeignete Ge-

bäude sind im Plangebiet 

nicht vorhanden. Es 

kommt zu einem flächen-
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auch in Siedlungen bis 

hin zu Großstädten. 

mäßig sehr geringen Ver-

lust nur geringfügig geeig-

neter Nahrungshabitate. 

Streptopelia 

turtur, 

Turteltaube 

Trockenwälder, 

Halboffenland, 

Offenland 

Große Bandbreite an Le-

bensräumen, teils auch 

in verwilderten Gärten 

im Siedlungsbereich, brü-

tet in Bäumen oder gro-

ßen Sträuchern. 

nicht 

erheblich  

Prinzipiell kann ein Vor-

kommen der Art aufgrund 

der weiten Bandbreite an 

besiedelten Lebensräumen 

nicht sicher ausgeschlos-

sen werden. Die Gartenflä-

chen im Plangebiet weisen 

jedoch Störungen auf, 

welche ein Vorkommen 

von Bruthabitaten nicht er-

warten lassen. Flächenmä-

ßig geringer Verlust poten-

zieller Nahrungshabitate. 

Bubo bubo, 

Uhu 

Wälder, Felsen, 

(Halb-)Offenland 

Brut in Felshängen und 

Greifvogelhorsten, beim 

Nahrungserwerb eine 

große Bandbreite. 

nein Keine Betroffenheit von 

Bruthabitaten, keine geeig-

neten Nahrungshabitate 

innerhalb der Siedlung. 

Coturnix co-

turnix, 

Wachtel 

Gehölzarme Kultur-

landschaften 

Benötigt wird gehölzar-

mes Offenland mit hoher 

Krautschicht sowie Be-

reiche mit niedrigem 

Wuchs zur Nahrungsauf-

nahme. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

Strix aluco, 

Waldkauz 

Wälder, Parks, Ge-

hölze 

Laub- und Mischwälder, 

bevorzugt mit Althölzern, 

auch Parks und Gärten 

mit altem Baumbestand. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. Aus-

reichend große und struk-

turreiche Grünanlagen sind 

nicht vorhanden.  

Asio otus,  

Waldohreule 

Halboffenland, 

teils Wälder 

Benötigt wird ein ab-

wechslungsreiches Halb-

offenland, in geschlosse-

nen Wäldern wird eine 

nur geringe Siedlungs-

dichte erreicht. Brut in 

alten Krähen oder Greif-

vogelnestern. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

Falco peregri-

nus, 

Wanderfalke 

Offenland in Siedlun-

gen 

Die Art brütet ursprüng-

lich in Felsen, heute je-

doch primär im Sied-

lungsraum. 

nein Die im Plangebiet vorkom-

menden Gebäude sind un-

geeignet als Brutplatz, als 

Jagdhabitat eignet sich 

das Siedlungsgebiet eben-

falls nicht.  

Jynx torquilla, 

Wendehals 

Baumhöhlenreiches 

Halboffenland, 

offene Waldstruktu-

ren 

Benötigt werden zur Brut 

Baumhöhlen z.B. Specht-

höhlen, im angrenzenden 

(Halb-)Offenland werden 

Ameisen erbeutet. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 
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Pernis apivorus, 

Wespenbussard 

Wälder, Halboffen-

land, Offenland 

Lichte Wälder mit älteren 

Laubbäumen, Nahrungs-

suche häufig in lichten 

Wäldern und verschiede-

nen Offen- und Halbof-

fenlandbiotopen. 

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

Anthus praten-

sis, 

Wiesenpieper 

Offenland aller Art, 

teils Randstreifen 

von Äckern, Moore 

Bindung an strukturrei-

ches Offenland. Benötigt 

werden Wiesen und Wei-

den mit extensiver Be-

wirtschaftung am Ende 

des Sommers, „Vorkom-

men in landwirtschaftlich 

genutzten Flächen benö-

tigen einen hohen Wie-

senanteil mit Gräben, 

feuchten Senken und 

sumpfigen Stellen; allge-

mein Wiesen mit hohem 

Grundwasserstand.“
4

. 

Die Verbreitung in Rhein-

land-Pfalz beschränkt 

sich mit wenigen Aus-

nahmen auf höhere Mit-

telgebirgsbereiche.
5

  

nein Das Plangebiet befindet 

sich innerhalb des Sied-

lungskörpers und weist 

damit keine besondere Eig-

nung für die Art auf. 

 

 
4 http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Anthus+pratensis 
5 http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=vsg&pk=V036 
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5. Abschließende Beurteilung 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers der Ortsge-

meinde Fachbach. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans ist die Ausweisung eines 

Misch- und Wohngebietes und damit die Herstellung einer geregelten, städtebaulichen 

Ordnung geplant.  

 

Das Plangebiet wird sich damit langfristig weiterhin als Siedlungsgebiet darstellen. Durch 

die geplante Nachverdichtung ist insgesamt nicht mit erheblichen Verlusten an Habitaten 

zu rechnen. Gartenflächen, welche aktuell bereits einen Großteil der Biotopausstattung im 

Plangebiet ausmachen, sind auch nach Umsetzung des Bebauungsplans weiterhin im Ge-

biet vorzufinden. Aktuell bereits innerhalb des Siedlungsbereiches vorkommende und da-

mit störungsunempfindliche Arten finden daher auch weiterhin einen Lebensraum. Die 

Beseitigung von Bruthabitaten oder Fledermausquartieren durch Gebäudeabrisse oder -

sanierungen sowie Baumfällungen sollten vermieden werden und falls unvermeidbar, soll-

ten ein Ersatz durch geeignete Nisthilfen und künstliche Quartiere geschaffen werden.  

 

Im Gebiet vorkommende Baumhöhlen bzw. -spalten und geeignete Gebäude (z. B. Scheu-

nen) sind vor Rodung bzw. Abriss oder Sanierung auf das Vorkommen von Tieren (v. a. 

Fledermäuse, Vögel) zu kontrollieren: 

 

 

Zeitregelungen Gehölzrodungen 

Zielsetzung Vermeidung der Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 

Schutzgüter Tiere  

Beschreibung  Zur Vermeidung der Betroffenheit von besonders geschützten Arten gemäß 

den Verbotstatbeständen nach§ 44 BNatSchG sind Gehölzrodungen nur au-

ßerhalb der Brutzeiten gemäß der Zeitvorgaben in § 39 Abs. 5 BNatSchG 

(zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar) durchzuführen. 

 

 
6 Personen, die einen Abschluss als Bachelor/Master/Diplom in Biologie oder Landespflege oder eine ver-

gleichbare Qualifikation haben und eine praktische Tätigkeit von mindestens zwei Jahren auf dem Gebiet 

des Schutzes von Natur und Landschaft nachweisen können. 

Gebäudekontrollen und Abriss/Sanierung nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 

28./29. Februar des Folgejahres  

Zielsetzung  Vermeidung der Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 

Schutzgüter  Tiere  

Beschreibung  Im Plangebiet befinden sich Gebäude, welche eine Eignung als Fortpflan-

zungsstätte durch in Gebäuden brütende bzw. überwinternde Tiere (Vö-

gel, Fledermäuse) aufweisen. Vor allem eine größere, zum Zeitpunkt der 

Begehung ungenutzte Scheune (Koblenzer Straße 86) weist dazu eine Eig-

nung auf.  

 

Der Beginn einer Sanierung bzw. eines Abrisses des Gebäudes ist daher 

zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen, um 

zu vermeiden, dass es zur Zerstörung von Nestern, Eiern und Quartieren 

kommt und damit zur Erfüllung eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 

BNatSchG. Alternativ ist eine Kontrolle durch eine fachkundige Person6  

durchzuführen. Auch bei Abriss- bzw. Sanierungsbeginn innerhalb der 

Wintermonate ist eine Kontrolle durchzuführen, um die Nutzung als Win-



Seite 31, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Bebauungsplan „Unter der Hungersbach“, Ortsge-

meinde Fachbach, Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, März 2024 

 

 
 

 

 

 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist eine Verträglichkeit der Planung mit den 

Anforderungen des Artenschutzes anzunehmen.  
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terquartier durch Fledermäuse auszuschließen. Bei dem Auffinden von In-

dividuen ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde eine Um-

siedlung vorzunehmen und ggf. Ersatz zu schaffen. Dies kann z. B. durch 

das Aufhängen oder den Einbau von Nistkästen oder künstlichen Fleder-

mausquartieren erfolgen.  


